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AMTSBLATT DER GEMEINDE
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Die Gemeinde Vörstetten erstellt 
derzeit ein kommunales 
Klimaschutzkonzept und möchte Sie 
gerne zur Mitgestaltung einladen. 

Ziel der ersten Energiewerkstatt ist es, 
gemeinsam mit Bürgern und lokalen 
Akteuren, Ideen für den lokalen 
Klimaschutz zu sammeln und 
daraufhin konkrete Maßnahmen für 
eine klimafreundliche und effiziente 
Energieversorgung der Gemeinde zu 
erarbeiten. 

Für die Teilnahme sind keine Fach-
kenntnisse erforderlich. Der Prozess 
wird von Klimaschutzberatern der 
badenova sowie einem 
professionellen Moderator begleitet. 
Für einen kleinen Imbiss in den 
Pausen wird gesorgt.

Einladung zur 1. Energiewerkstatt 
am 13. September 2017, 19:00 – 22:00 Uhr
im Bürgersaal des Rathauses, Freiburger 

Straße 2

Klimaschutz in Vörstetten
> Ideensammlung für den lokalen 

Klimaschutz

Um Anmeldung bis zum 11.  
September bei der 
Gemeindeverwaltung wird gebeten.
> Frau Bierer
> Telefon: 07666 9400 11
> E-Mail: bierer@voerstetten.de
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Wichtige Rufnummern - Bereitschaftsdienste

Tel.: 940016  info@buecherei.voerstetten.de  www.buecherei.voerstetten.de

GEMEINDEBÜCHEREI  VÖRSTETTEN

ÖFFNUNGSZEITEN:
Dienstag  16.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 bis 19.00 Uhr

7000 Medien  (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs)
Ausleihgebühr: 15,00 Euro pro Jahr / Familie.

Gas 
bn NETZE  08002 / 767 767 
 
Rohrbruch /Bauhof     0173 / 3471306 
 
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuerwehr-
leitstelle:     07641 / 4601-77 
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen) 
 
Beratungs- u. Behandlungsstelle 
für Alkohol- u. Medikamentenprobleme, 
Emmendingen.  07641 / 7315 

PFLEGEDIENSTE 

Kirchliche Sozialstation 
Elz/Glotter e.V. 
79211 Denzlingen, Eisenbahnstr. 14, 
Telefon:  07666 / 7311 

Pfl ege zu Hause  90098-10 
Pfl ege, Hauswirtschaft, Hausnotruf 
Mobile Soziale Dienste

Nachbarschaftshilfe  9123456 
Netzwerk von Mensch zu Mensch

Betreuungsgruppe für Senioren 
(mit Pfl egestufe)  9123456

Tagespfl ege  „Zur Glockenblume“ 
Tagesbetreuung 
von 8:00 – 16:30 Uhr   8846299
Michael Hornbruch 0761 / 59 43 70 
 Mobil  0172 / 9329729 
Alte Bundesstraße 19, 79194 Gundelfi ngen  

DRK Nachbarschaftshilfe  5201 
Daniela Hog 

Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe
Vörstetter Miteinander e.V.
AG Bürger helfen Bürgern
M. Dieckmann 07666 / 94 94 54
G. Henle 07666 / 94 92 69

Hospizgruppe Denzlingen 
und Umgebung e.V.  07666/ 3876

GEMEINDEVERWALTUNG 

Zentrale: 07666/ 9400-0 
Fax:  9400-20 
Internet: www.voerstetten.de 
e-Mail: gemeinde@voerstetten.de 
 
Bürgermeister, Bausachen, 
Grundstücksangelegenheiten 
Lars Brügner  9400-12 
e-Mail: bruegner@voerstetten.de 
 
Sekretariat, Bauverwaltung, 
Kinderbetreuung 
Michaela Bierer  9400-11 
e-Mail: bierer@voerstetten.de 

Standesamt, Ordnungsamt, Bausachen, 
Rentensachen, Friedhofsverwaltung 
Verena Burger    9400-13 
e-Mail: burger@voerstetten.de 
 
Verbrauchsabrechnung, Steuern, 
Amtsblatt, Grundbucheinsichtstelle 
Selina Hunn  9400-22 
e-Mail: hunn@voerstetten.de 

Bürgerbüro, Spenden 
Heidi Moser  9400-15 
e-Mail: moser@voerstetten.de 
 
Bürgerbüro, Verpachtung, 
Landwirtschaft, Hallenvergabe 
Claudia Gabriel  9400-14 
e-Mail: buergerbuero@voerstetten.de 
(Mo., Di. + Mi., von 14.00 - 16.00 Uhr)

Bürgerbüro
Monika Becker 9400-14
e-Mail: buergerbuero@voerstetten.de 

Sprechstunden im Rathaus 
(Freiburger Straße 2) 
Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
zusätzlich 
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr 
sowie nach tel. Vereinbarung  

Gemeindebücherei 
Resi Kusenberg  9400-16 
e-Mail: info@buecherei.voerstetten.de 
Freiburger Str. 2

Grundschule Vörstetten 5135
Kindergarten Wirbelwind 3505
Kindergarten Sonnenwinkel 4775

Revierförster 
Klaus Scherer  Mobil     0175 / 2232433 
e-Mail: klausscherer@t-online.de

NOTRUFE/BEREITSCHAFTSDIENST 

Notrufe: 
Polizei  110 
Polizeiposten Denzlingen  93830 
Polizeirevier Waldkirch    07681 / 40740 
 
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 
Feuerwehr  112 
Krankentransport   1 92 22 
Giftnotrufzentrale  0761 / 270-4361 

Apotheken Notdienst 
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 
um 08:30 Uhr – siehe Tagespresse 
 
Ärztlicher Notfalldienst 116117 
am Wochenende u. Feiertagen rund um die 
Uhr an Werktagen 18:00 – 08:00 Uhr 

Kinderärztlicher 
Notfalldienst 0180 / 6076111

Augenärztlicher 
Notfalldienst 0180 / 6075311

Zahnärztlicher
Notfalldienst 01803 / 22255570
 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
Emmendingen (Gartenstraße 4)
Öff nungszeiten:
Mo., Di. und Do.   19:00 - 22:00 Uhr
Mi. und Fr.   16:00 - 22:00 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage 08:00 - 22:00 Uhr
 
Frau Dr. med. Kirsten Mössinger 
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
Hausärztliche Versorgung 
Freiburger Straße 55 
79279 Vörstetten , Tel.: 88 202 88 
Sprechzeiten: 
Montag – Freitag 08:30 – 12:30 Uhr 
Mo. und Do. 16:30 – 18:30 Uhr 
Bitte Terminvereinbarung
 
Pfarrämter: 
Evang. Pfarramt  2263 
Kath. Pfarramt  07641 / 521 04 
Kath. Pfarramt, Denzlingen  91133-0 
 
Strom: 
Netze BW 
Bezirkszentrum Bleibach  0800 / 3629477 

REDAKTIONSSCHLUSS
Amtsblatt Vörstetten

Dienstag, 10.00 Uhr 
an hunn@voerstetten.de

im Rathaus

Für Jungs und Mädels

im Alter von 11 bis 18 Jahre

Wollt ihr euch manchmal auch mit anderen Jugendlichen treff en, um... 

...einfach mal zu quatschen? ...einfach mal Spaß zu haben?  

...mal ungezwungen zusammen zu sitzen?

...zusammen Kicker oder Billard  spielen?

Dann kommt ins Juze, Kirchstrasse 4, immer freitags von 19.30 – 23.00 Uhr

Für Mädels gibt es ab sofort wieder unseren Mädelstreff :

Dienstag 17.30-19 Uhr für 11-16-jährige

Wir freuen uns auf euch!

Euer JuZe-Team
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Zu den öffentlichen Sitzungen des Gemeinde-
rats Vörstetten im  Bürgersaal des Rathauses,  
Freiburger Straße 2 sind interessierte Bürge-
rinnen und Bürger am  Montag, 11. September 
2017,  herzlich eingeladen. 

 
I. Bauausschuss, Beginn 19:15 Uhr 

  
Tagesordnung: 
  
1.   Nutzungsänderung von Garage in Wohnhaus, Sulzgasse 3, 

FN 3794 
  
2.   Erstellen einer Überdachung für Bollerwagen für Kleinkin-

der – Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes, Tiefburgweg 1 

  
3.   Verschiedenes, Fragen und Anregungen   
 
II. Gemeinderat, Beginn: 19:30 Uhr 

  
Tagesordnung: 
  
1.  Fragemöglichkeit für Zuhörer 

2.   Bestätigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung 
vom 24.07.2017 

  
3.   Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
  
4.   Kommunaler sozialer Wohnungsbau  
  
5.   Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung in Vörstetten 
  
6.   Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Re-

gelung der Kosten der kommunalen Zusammenarbeit der 
Gemeindefeuerwehren (Überlandhilfe) der Gemeinden 
Denzlingen, Vörstetten,  Reute – Zustimmung der Gemein-
de Vörstetten  

  
7.   Einstellung eines Integrationsmanagers  
  
8.   Einführung der Bürger-App „City-Hub“  
  
9.  Annahme von Spenden 
  
10.   Verschiedenes, Fragen und Anregungen 
  
11.  Fragemöglichkeit für Zuhörer 

Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung 
 
 
1.  Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag statt. 
   Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.  
   
2.   Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
 
Wahlbezirk Lage des Wahlraums 
01 
 
 
02 

Bürgersaal, Rathaus Vörstetten, Erdgeschoss, Freiburger Straße 2, 79279 Vörstet-
ten (barrierefrei) 
 
Gemeindebücherei, Rathaus Vörstetten, Erdgeschoss, Freiburger Straße 2, 79279 
Vörstetten (barrierefrei) 
 

 
 

 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 14.08.2017 bis 25.08.2017 über-
sandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wäh-
len hat. Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr im Rathaus 
Vörstetten, 1 Obergeschoss, Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten (barrierefrei) zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 

eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reise-
pass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 
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Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreiswahl-

vorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei ande-
ren Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-

bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
 Der Wähler gibt 
 
 seine Erststimme in der Weise ab,  

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 

 
   und seine Zweitstimme in der Weise,  

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahl-
tage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bun-

deswahlgesetzes). 
 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
 Vörstetten, 07.09.2017 
 
  
 gez. Lars Brügner, Bürgermeister 
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Gemeinde Vörstetten Landkreis Emmendingen   

Öffentliche Bekanntmachung der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin  

Wegen des Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers wird die Wahl des/der Bürgermeisters / Bürgermeisterin in der Gemein-
de Vörstetten notwendig. 
  
Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 22.10.2017 
  
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Entfällt auf keine/n Bewerber/in mehr als die Hälfte der gülti-
gen Stimmen, so findet Neuwahl statt, bei der neue Bewerber/innen zugelassen sind. 
  
Eine erforderlich werdende Neuwahl findet statt

am Sonntag, dem 05.11.2017 
  
Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das Los. 
  
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters / Bürgermeisterin beträgt 8 Jahre. 
  
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen in das Wähler-
verzeichnis eingetragen und können wählen. Der Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung seines Wahlrechts 
einen gültigen Identitätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der Angabe seiner Staatsangehörigkeit zu verlangen. 
  
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
  
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei 
Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen.   
  
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kom-
munalwahlordnung beizufügen. 
  
Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeisteramt 
Vörstetten, Bürgerbüro, 1. OG (barrierefrei), Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten  bereit. 
  
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung spätes-
tens bis zum Sonntag 01.10.2017
 
beim Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbüro, 1. OG (barrierefrei), Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten eingehen. 
  
Vörstetten, 07.09.2017 
  
Bürgermeisteramt Vörstetten 
  
  
gez. Dr. Thomas Schonhardt 
Bürgermeister-Stellvertreter 
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Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 22.10.2017 
und eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 05.11.2017 
 
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Neuwahl kann nur wählen, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

1.  Wählerverzeichnis 
 
1.1 In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die 

für die Wahl am 22.10.2017 Wahlberechtigten einge-
tragen. 

 
 Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-

tragen sind, erhalten bis spätestens 01.10.2017 eine 
Wahlbenachrichtigung.  

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann (siehe Nr. 1.3). 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jah-
ren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind 
mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die 
nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindes-
tens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre 
Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine 
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizufü-
gen. 

 
Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbüro, 1. OG 
(barrierefrei), Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten 

   bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen 
Versicherung spätestens bis zum Sonntag 01.10.2017 
beim Bürgermeisteramt eingehen. 

    
Behinderte Wahlberechtigte können sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. 

 
1.2  Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 

02.10.2017 bis 06.02.2017 (wegen des Feiertages 
nicht am Dienstag, 03.10.2017!) 

     während der allgemeinen Öffnungszeiten  
   (Mo-Fr 08:00-12:00 Uhr und Do 15:00-18:00)  
   im Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbüro, 1. OG 

(barrierefrei), Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten 

   für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. 

  
 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegis-
ter ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bun-
desmeldegesetz eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtsnahme ist durch Datensichtge-
rät möglich. 

 
1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 

unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtsfrist,  

   spätestens am Freitag, dem 06.10.2017 bis 12:00 
Uhr beim Bürgermeisteramt Vörstetten, Bürgerbü-
ro, 1. OG (barrierefrei), Freiburger Straße 2, 79279 
Vörstetten 

    die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. 
Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift ge-
stellt werden. 

 
1.4  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 

Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem ande-
ren Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, 
benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2.  Wahlscheine 
 
2.1  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter, 

 
  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das 
Wählerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 Kommu-
nalwahlordnung - KomWO - (vgl. 1.1) oder die Be-
richtigung des Wählerverzeichnisses zu beantra-
gen; 
dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, 
dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, recht-
zeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts ver-
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langten Nachweise nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist ent-
standen ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürger-
meisteramt bekannt geworden ist. 

 
2.2 Für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 
 05.11.2017  
 erhält ferner einen Wahlschein 
 
 

 a) auf Antrag, wer erst für die Neuwahl wahlberechtigt 
wird, 

 b) von Amts wegen, wer für die Wahl am 
22.10.2017 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhal-
ten hat. 

 

  
 
2.3 Wahlscheine können 

für die Wahl am  
22.10.2017 bis Freitag 20.10.2017 18:00 Uhr   
 
für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl am 
05.11.2017 bis Freitag 03.11.2017 18:00 Uhr 

 

 beim Bürgermeisteramt Vörstetten, , 
 Bürgerbüro, 1. OG (barrierefrei),  
 Freiburger Straße 2, 79279 Vörstetten 
 
 

 schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form 
beantragt werden. 

 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der 
Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 
Wahlschein noch bis zum Wahltag 15.00 Uhr beantragt 
werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung eines 
Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten 
Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich für die Antragstellung der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem 

beliebigen Wahlraum der Stadt/Gemeinde oder durch 
Briefwahl wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere 
Hinweise. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberech-
tigte 

 

 - einen amtlichen Stimmzettel 
 - einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Brief- 

  wahl 10) 

 - einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der  
  Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangs-
berechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewie-
sen wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlun-
terlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang 
nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

 
2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses ab-
senden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 
Uhr eingeht.  

 Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG   

 unentgeltlich befördert. 
 Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 

Stelle abgegeben werden. 
  
 Vörstetten, 07.09.2017 
 

 
Bürgermeisteramt Vörstetten 
 
 
gez. Dr. Thomas Schonhardt  
Bürgermeister-Stellvertreter 
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Ideen für den kommunalen 
Klimaschutz in Vörstetten - 
Erste Energiewerkstatt  
am 13. September 2017  

Die Gemeinde Vörstetten lässt derzeit 
durch den regionalen Energie- und Um-
weltdienstleister badenova ein Klima-
schutzkonzept erstellen. Zusammen mit 
den Experten des Unternehmens will die 
Gemeindeverwaltung das Potenzial an 
Energieeinsparungen auf der Verbrau-
cherseite, Effizienzsteigerungen in der 
Energieerzeugung und die Potenziale 
erneuerbarer Energien in der Gemeinde 
aufzeigen und nutzbar machen. Themen 
wie Abfall-Recycling, Abwasser und Mo-
bilität werden ebenso berücksichtigt und 
bewertet. Das Konzept dient als strategi-
sche und planerische Entscheidungshilfe 
für eine nachhaltige Modernisierung der 
kommunalen Energieinfrastruktur. 
  
Im Jahr 2016 wurde durch badenova be-
reits eine Energiepotenzialstudie für die 
Gemeinde Vörstetten erstellt und Hand-
lungsfelder im Bereich Klimaschutz aufge-
zeigt. Im nächsten Schritt wollen wir nun 
gemeinsam mit Ihnen, den Vörstetter Bür-
gern und Akteuren, Ideen und Maßnah-
men sammeln und ausarbeiten. Zentraler 
Bestandteil der ca. achtmonatigen Konze-
pterarbeitung wird dabei die Beteiligung 
der Öffentlichkeit sein. Vorgesehen sind 
zwei Bürgerworkshops mit folgenden 
Leitfragen: Welche Themen im Bereich 
Klimaschutz sind den Bürgern wichtig? 
Wer sind die maßgeblichen Akteure in der 
Umsetzung? Wie und wo wollen sich die 
Bürger direkt einbringen? 
  
Durch Ihre Teilnahme an den zwei Ener-
giewerkstätten erhalten Sie Einsicht in 
den Klimaschutzprozess und können dar-
an aktiv mitgestalten. Ihre Vor-Ort-Kennt-
nisse und Ideen sind entscheidend für die 
Erarbeitung von sinnvollen Klimaschutz-
maßnahmen für die Gemeinde. Verschie-
denste lokale Akteure und Bürgergrup-
pen sind daher herzlich eingeladen, den 

Prozess im Rahmen der zwei Energiewerk-
stätten mitzugestalten und Ihre Ideen ein-
zubringen. 
  
Die Energiewerkstätten werden durch 
eine professionelle Moderatorin geführt 
und durch die fachliche Kompetenz der 
badenova Klimaschutzberater begleitet. 
Vorwissen oder Fachwissen wird nicht vo-
rausgesetzt!   

Die erste Energiewerkstatt findet am 
Mittwoch, den 13. September 2017  im 
Bürgersaal des Rathauses (Freiburger 
Straße 2)  von  19:00 Uhr bis 22:00 Uhr  
statt. 
Die gesamte Bevölkerung ist hierzu herz-
lich eingeladen! 
  
Für die Teilnahme an dieser Veranstal-
tung bitten wir Sie um Ihre Anmeldung 
bei der Gemeindeverwaltung: Frau Bie-
rer, Tel: 07666/9400-11 
Email: bierer@voerstetten.de 
 
 

1. Vörstetter Nacht-
weihnachtsmarkt 
am 1. Dezember 
2017 

Einheimische Anbieter gesucht 

Für unseren 1. Vörstetteter Weihnachts-
markt am 1. Dezember 2017 suchen wir 
Aussteller mit Eigenerzeugnissen (z.B. 
Baste- und Holzarbeiten, Gebäck u.v.m.) 
oder einheimischen Produkten. 
Die Standgebühr sowie auch die Strom-
kosten sind im ersten Jahr frei. 
Außerdem werden einheitliche Markt-
stände von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bis zum 
15.10.2017 bei Frau Hunn, Tel. 07666/9400-
22 oder per Mail: hunn@voerstetten.de. 
Über Ihre Anmeldung würden wir uns 
sehr freuen. 
  

Trinkwasser-Routineuntersu-
chung 2017/3 

Der Prüfbericht für die am 8. August 2017 
entnommene Trinkwasserprobe aus dem 
Ortsnetz der Gemeinde Vörstetten liegt 
vor. Die physikalisch-chemischen und mi-
krobiologischen Parameter entsprechen 
den Vorgaben der TrinkwV 2001. 
„Nach den im Prüfbericht aufgeführten 
physikalisch-chemischen Parametern 
sind keine nennenswerten Auffälligkeiten 
zu erkennen. Auch aus hygienischer Sicht 
ist das Trinkwasser nicht zu beanstanden, 
so dass die gesetzlichen Anforderungen 
der TrinkwV 2001 (Änderung 2015) hin-
sichtlich der untersuchten Parameter er-
füllt sind“, teilt das Technologiezentrum 
Wasser in Karlsruhe mit. 
Gesamthärte des Leitungswassers: 
Härtebereich 1 (Waschmittelbedarf an 
der untersten Grenze) 
 

Gemeindenachrichten

wir 

Für unsere Kernzeitbetreuung an der 
Grundschule Vörstetten suchen wir 
ab sofort eine/-n 
  
Erzieher/in oder eine im Umgang 
mit Kindern erfahrene Persönlich-
keit   

für die Kernzeit-/Nachmittagsbetreu-
ung für 8 Stunden/Woche. Die Vergü-
tung erfolgt nach TVÖD. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte kurzfristig bis 
10. September 2017 an die Gemeinde 
Vörstetten, Freiburger Str. 2, 79279 
Vörstetten. 
Fragen beantwortet Ihnen gerne die 
Leitung der Kernzeit, Frau Martina Vat-
ter, Tel. 015736227160 

Fundsachen

Es wurde folgendes als Fundsache im Rathaus abgegeben: 
  
Ein schwarzes Mädchen Jäckchen (Gr.122/128 von H&M)  
  
Eine große schwarze Vesperdose (Tupperware) 
  
Eine kleine Wasserspritzpistole (grün/orange) 
  
Einzelner Schlüssel (blauer Anhänger)  

silbernes Kinderarmkettchen mit Name und Geburtsdatum 
  
Diese Fundsachen können zu den üblichen Sprechzeiten im Rat-
haus abgeholt werden. Tel.: 07666/9400-14 oder 07666/9400-15 
  
Meldet sich der Verlierer nicht, geht der Fundgegenstand nach 
6 Monaten 
auf den Finder bzw. die Gemeinde über (bei Gegenständen unter 
5,- € sofort). 
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Zweite Aufl age der Rad- und 
Freizeitkarte für den Landkreis 
Emmendingen 

Die im vergangenen Jahr erstellte Rad- 
und Freizeitkarte für den Landkreis Em-
mendingen ist ab sofort wieder erhältlich. 
Wegen der großen Nachfrage wurde jetzt 
bereits die zweite Aufl age gedruckt. Die 
Rad- und Freizeitkarte wird gemeinsam 
vom Landkreis Emmendingen und dem 
kartografi schen Fachverlag map.solutions 
GmbH aus Karlsruhe herausgegeben. Die 
Karte bietet auf zwei Seiten viele Infor-
mationen, Tipps und Vorschläge für Tou-
ren, Ausfl üge und Freizeitaktivitäten. Das 
ausgeschilderte Radwegenetz im Land-
kreis ist über 600 Kilometer lang. Auf der 
Kartenseite mit dem Maßstab 1:50.000 
sind alle Orte, Straßen, Rad- und Wan-
derwege eingezeichnet. Touristische Se-
henswürdigkeiten, Einkehrmöglichkeiten, 

Schwimmbäder und Badeseen sowie viele 
Freizeit- und Ausfl ugsziele sind mit Sym-
bolen gekennzeichnet. Auf der Rückseite 
werden 13 Radtourenvorschläge, sechs 
Mountainbiketouren, sieben Wanderrou-
ten, 27 Museen, Kinos & Kultureinrichtun-
gen, neun Freizeitbäder und 15 Badeseen 
sowie 23 Ausfl ugsziele näher vorgestellt. 
Die Radwege und Freizeitmöglichkeiten 
sind mit einem QR-Code versehen und 
bieten online weitere Informationsmög-
lichkeiten für unterwegs an. 
Die Karte ist zum Preis von 6,95 Euro im 
Rathaus Vörstetten (Frau Hunn)  sowie 
in diversen Buchhandlungen (ISBN-Nr. 
978-3-935806-29-9) erhältlich. Verkaufs-
stellen sind auch das Kaiserstühler Ver-
kehrsbüro in Endingen und die Tourist-
Info am Emmendinger Bahnhof. Die Karte 
kann auch direkt beim Onlineshop des 
Verlags unter www.shop.mapsolutions.de 
bestellt werden.  

Finale beim „Tag der off enen 
Gartentür“   

Die Aktion „Tag der off enen Gartentür“ 
geht für dieses Jahr zu Ende. Zum Finale 
ist am Sonntag, 10. September 2017 in 
Riegel noch einmal der Garten von Es-
ther Vögtlin (Römerstraße 21) von 13 bis 
19 Uhr geöff net. Sie hatte ihren Garten 
auch schon Ende Mai den Besuchern vor-
gestellt. Der Garten umfasst einen Innen-
hof und Hausgarten eines ehemaligen 
landwirtschaftlichen Anwesens. Das cha-
rakteristische „fernöstlichem Flair“ wird 
durch eine dezent grün-betonte Bepfl an-
zung erzeugt. Im Garten befi nden sich 
ein überdachten Sitzplatz und eine bunte 
Mischung aus unterschiedlichen Dekora-
tionselementen unter Verwendung von 
Naturmaterialien. Anfahrtshinweise unter 
www.landkreis-emmendingen.de 
 

Mitteilungen des Landratsamtes Emmendingen

 
 

Schulabgänger 2018 
aufgepasst: 

„Kluge Köpfe für die Rente“ gesucht 
   
(DRV BW) „Kluge Köpfe für die Rente“ 
sucht die Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) Baden-Württemberg für ihre vier 
Ausbildungs- und Studiengänge: Bis zum 
15. Oktober 2017 können sich Schülerin-
nen und Schüler um einen der rund 100 
Studien- und Ausbildungsplätze bei dem 
gesetzlichen Rentenversicherungsträger 
bewerben. 
Abiturienten und Absolventen mit Fach-
hochschulreife können die dreijährigen 
Studiengänge entweder zum Bachelor of 
Laws – Rentenversicherung (Beamte ge-

Deutsche Rentenversicherung

hobener Dienst) oder zum Bachelor of Sci-
ence – Studiengang Wirtschaftsinforma-
tik wählen. Schülerinnen und Schüler mit 
mittlerem Bildungsabschluss werden für 
die Ausbildungsgänge zur/zum Sozialver-
sicherungsfachangestellten oder zur/zum 
Kauff rau/Kaufmann für Büromanagement 
gesucht. Je nach Ausbildungsgang und 
-jahr bekommen die Nachwuchskräfte bis 
zu 1.170 Euro Ausbildungsvergütung im 
Monat. 
Derzeit absolvieren 301 junge Menschen 
bei der DRV Baden-Württemberg eine 
Ausbildung. Geschulte Trainerinnen und 
Trainer arbeiten mit den Auszubildenden 
und Studierenden in kleinen Teams zu-
sammen. Die Ausbildung ist alles andere 
als theoretisch: Projekte, Beratungssituati-
onen und Erkundungen - zum Beispiel in 
Rehakliniken - sorgen für Praxisnähe und 
Abwechslung. 
Nach bestandener Prüfung werden die 
Nachwuchskräfte in der Regel in Dauer-
arbeitsverhältnisse übernommen. Gear-
beitet wird dann in den Regionalzentren 
und Außenstellen, die übers ganze Land 

verteilt sind. Generell bietet die DRV Ba-
den-Württemberg als großer Arbeitgeber 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zahlreiche Vorteile wie fl exible Arbeitszei-
ten, gute Sozialleistungen und die Verein-
barkeit von Familie und Beruf. 

Details zu den Ausbildungszweigen und 
zum Bewerbungsverfahren fi nden Inte-
ressierte im Internet unter www.kluge-
koepfefuerdierente.de und unter www.
facebook.com/klugekoepfefuerdierente. 
Schwerbehinderte werden bei entspre-
chender Eignung bevorzugt. 

Die DRV Baden-Württemberg ist mit 
rund 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern einer der größten Regionalträger 
der gesetzlichen Rentenversicherung. 
Sie betreut rund 6,6 Millionen Renten-
versicherten in Baden-Württemberg und 
zahlt jeden Monat an rund 1,5 Millionen 
Menschen Rente aus. In allen Fragen rund 
um Versicherung, Rente, Altersvorsorge 
oder Rehabilitation ist sie der richtige An-
sprechpartner.  

Schulen informieren

Schulbeginn 

Für die Schüler der 2. bis 4. Klasse beginnt die Schule am Montag, 
den 11.09.2017 um 8.30 Uhr . Der Unterricht endet an diesem Tag 
um 12.15 Uhr.  

Die Kernzeitkinder werden ab 12.15 Uhr betreut.   

Einschulung in Vörstetten 

Am Dienstag, den 12.09.2017 ist um 9.00 Uhr eine ökumenische 
Feier für die Erstklässler und ihre Familien in der Evangelischen 
Kirche. 
Ab ca. 10.00 Uhr beginnt die Einschulungsfeier anschließend fi n-
det der Unterricht statt. 
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Evangelische Kirchengemein-
de Vörstetten/Reute

Freitag, 8.9.2017 
15 Uhr Ökumenische Trauung von Meli-
na und Fabian Grabert durch Pfr. Hartwig 
und Pfr. Ribeiro 
  
Sonntag, 13. Sonntag nach Trinitatis, 
10.9.2017 
10 Uhr Gottesdienst; Pfr. Haßler 
Kollekte für die eigene Gemeinde 
  
Dienstag, 12.9.2017 
9:30 Uhr Einschulungsgottesdienst in der 
Evangelischen Kirche 
  
Mittwoch, 13.9.2017 
19 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates 
in Reute 
  
Evangelisches Pfarramt Vörstetten 
Tel.: 07666–2263 Fax: 07666-902429 e-
mail: ev-kg-voerstetten@t-online.de 
Öff nungszeiten des Pfarramtes: Dienstag 
von 9 – 12 Uhr und Donnerstag von 14 – 18 
Uhr. Termine bei Pfarrer Haßler nach Verein-
barung.  

Katholische Kirchengemeinde

Samstag, 9. September  
Vörstetten: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabend-
gottesdienst 

Sonntag, 10. September  
Reute: 9:00 Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag, 12. September 
 
Vörstetten Evang. Kirche: 9:00 Uhr Öku-
menischer Einschulungsgottesdienst 

Samstag, 16. September  
Vörstetten: 18:30 Uhr Sonntag-Vorabend-
gottesdienst 

Sonntag, 17. September  
Reute: 10:00 Uhr Eucharistiefeier zum 
Pfarrfest mitgestaltet vom Kirchenchor 
  

Seniorennachmittag im September 
Am Donnerstag, 21. September, um 
14:30 Uhr im Katholischen Gemeindezen-
trum. Wir laden alle Senioren und Senio-
rinnen herzlich ein. 
  

Ministranten  
 Montags 18:00-19:00 Uhr im Katholischen 
Gemeindezentrum. 

  
Geänderte Öff nungszeiten im Pfarrbü-
ro Reute 
Das Pfarrbüro in Reute wird ab Schuljah-
resbeginn seine Öff nungszeiten verän-
dern und zukünftig am Dienstagvormit-
tag geschlossen bleiben. Dies ist aufgrund 
organisatorischer Gründe notwendig 
geworden. Gerne können sie mit Ihren 
Anliegen montags und donnerstags zwi-
schen 10:00 und 12:00 Uhr und dienstags 
zwischen 17:00 und 19:00 Uhr ins Pfarrbü-
ro kommen oder telefonisch Kontakt auf-
nehmen. Pfarrer Nelson Ribeiro 

  
Kath. Kirchengemeinde Reute mit St. 
Maximilian Kolbe, Vörstetten: Kirchstr. 
6, 79276 Reute, Tel. 07641/5 21 04, Fax: 
07641/936813. 
e-mail: reute@an-der-glotter.de  
www.an-der-glotter.de 
 
 

Kirchliche Mitteilungen

Vereine & Institutionen

DIE KLEINEN  
STROLCHE E.V.

Die kleinen Strolche, betreute Spielgrup-
pe für U3 Kinder, haben kurzfristig ab 
Oktober 2 Betreuungsplätze (2 oder 3 
Vormittage die Woche) frei. 

Anmeldungen nimmt Herr Lars Janssen 
(07666-9019533 oder lars.janssen@die-
kleinen-strolche-voerstetten.de) gerne 
entgegen. Weitere Infos auch unter www.
die-kleinen-strolche-voerstetten.de.  

Liebe Eltern, liebe Mitglieder und Interes-
sierte der Kleinen Strolche e. V.   
im Namen des Gesamtvorstandes sind 
Sie herzlich zur außerordentlichen Mit-
gliederversammlung am 12.09.2017 um 
19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der 
kleinen Strolche in der Mattenstraße 4 in 
Vörstetten eingeladen. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstellung der neuen Betreuerin-

nen
3. Vorstellung der neuen Betreuungs-

zeiten

4. Vorstellung des neuen Finanzie-
rungskonzepts

5. Abstimmung über die Anpassung 
der Mitgliedsbeiträge

6. Verschiedenes 

 

DRK ORTSVEREIN 
VÖRSTETTEN 

Erste Hilfe Kurs 
Um die medizinische Erstversorgung von 
verletzten oder erkrankten Personen  zu 
gewährleisten, ist besonders die Hilfeleis-
tung durch den Ersthelfer gefragt. Ersthel-
fer werden damit zum ersten  und wich-
tigsten Glied in der Rettungskette, da sie 
durch einfache Erste Hilfe-Maßnahmen le-
benswichtige Körperfunktionen aufrecht 
erhalten. Die Zeit von der Alarmierung bis 
zum Eintreff en des Rettungsdienstes kann 
dem Ersthelfer wie eine Ewigkeit erschei-
nen, vor allem dann wenn er keine Erste 
Hilfe-Maßnahmen beherrscht und ihn 
eine lähmende Ohnmacht überkommt.
Deshalb ist ein Erste Hilfe Kurs so wichtig!!
In diesem Kurs erwerben Sie nicht nur 
Erste Hilfe-Kenntnisse zu lebensrettenden 
Maßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbe-
lebung und Stabile Seitenlage, sondern 
Sie erlernen praxisnah  auch das richtige 

Vorgehen bei Wunden, akuten Erkrankun-
gen, Verbrennungen, Vergiftungen, Verät-
zungen oder Knochenbrüchen. 
Der nächste Erste Hilfe-Kurs des 
DRK Vörstetten fi ndet statt am:
Samstag, 07.10.2017 von 9-17 Uhr 
im Rettungszentrum Vörstetten, Brei-
sacher Straße 8. 
Kursanmeldung unter Tel. 07641/4601-0 
oder online über 
www.drk-emmendingen.de ist erforderlich.  
 
 

SPD
VÖRSTETTEN

Endspurt vor der Wahl mit 
dem SPD Ortsverein 

Der SPD Ortsverein lädt am Freitag, 22. 
September zu einem Spaziergang zum 
Eichbergturm bei Emmendingen ein mit 
anschließendem Vesper auf dem Ziegen-
hofgut Wöpplinsberg. 
Treff punkt ist um 17:30 Uhr bei der Heinz-
Ritter-Halle, von wo aus in Fahrgemein-
schaften zum Wöpplinsberg gefahren 
wird. 
Anmeldungen bitte bis 10. September 
bei: Wilma Raynor Tel. 07666 2518 oder 
e-mail: w.raynor@web.de 
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TENNISVEREIN  
VÖRSTETTEN E.V. 

Events im September 
  
Start in die Woche 
Jeden Montag ab 18:00 Uhr findet auf 
unserer Anlage wieder der „Start in die 
Woche“ statt. Für Jung und Alt alle Spiel-
stärken. Gemeinsames Tennisspielen mit 
anschließendem gemütliches Beisam-
mensein für alle Mitglieder des Vereins. 
Ein vorheriges Verabreden mit Spielpart-
nern oder Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Einfach kommen, spielen, Spaß ha-
ben. 

Offenes Herrentraining 
Jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr findet 
auf unserer Anlage eine Herrensession 
für unsere Vereinsmitglieder statt. Jeder 
ist willkommen egal welche Spielstärke. 
Anschließend gibt es ein gemütliches Bei-
sammensein unter Männern. Ein vorhe-
riges Verabreden mit Spielpartnern oder 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach 
kommen, spielen Spaß haben.   
Weitere Infos auf unserer Homepage: 
www.tennisverein-voerstetten.de 
 
 

VFR VÖRSTETTEN E.V. 

Erster Dämpfer im zweiten Saisonspiel 
für die erste Herrenmannschaft 
Derby in Reute geht 1:4 verloren   

Am vergangenen Samstag, 02.09. trat zu-
nächst unsere zweite Formation gegen 
den SC Reute 2 an. Man verschlief die 
erste Viertelstunde völlig und lag nach 
nur sieben Minuten bereits 0:2 zurück. 
Danach steigerten sich die Vörstetter und 
schossen in der 27‘ Minute durch Sascha 
Bussat den 1:2 Anschlusstreffer und den 
gleichzeitigen Pausenstand. 
In der zweiten Halbzeit sahen die Zu-
schauer ein gutes und ausgeglichenes 
Spiel. Etwas unglücklich fiel dann in der 
74‘ Minute das dritte Tor für Reute. Man 
wehrte sich zwar nach Kräften gegen die 
Niederlage, konnte jedoch keine weite-
ren Treffer erzielen. Das Spiel endete mit 
einem verdienten 3:1 für den SC Reute 2. 
  
Die erste Mannschaft hingegen machte 
von Anfang Druck auf den SC Reute und 
erspielte sich zahlreiche Chancen. Folge-
richtig fiel bereits in der 12‘ Minute das 
1:0 für den VfR Vörstetten. Das Tor erzielte 
Florian Huentz. Auch danach spielten die 
Vörstetter couragiert nach vorne und er-
füllten bis zur 20‘ Minute ihre Aufgaben 
tadellos. Nur wollte das 2:0 leider nicht 
fallen. 
Die Reutener kamen danach besser ins 

Spiel und erzielten nach einem krassen 
Abwehrfehler der Vörstetter Hintermann-
schaft das 1:1 in der 30‘ Minute. Danach 
rieb man sich verwundert die Augen: 
die in der Anfangsphase deutlich besse-
re Vörstetter Mannschaft gab das Zepter 
ohne Not immer mehr aus der Hand und 
wurde nur acht Minuten später durch das 
zweite Tor von Reute bestraft. 
Nach der Halbzeitpause hatte man sich 
vorgenommen weiter nach vorne zu spie-
len, aber das gelang zu keinem Zeitpunkt 
mehr. Reute machte mit zwei weiteren 
Treffern in der 77‘ und 88‘ Minute alles klar 
und siegte verdient mit 4:1. 
Die zahlreich mitgereisten Zuschauer aus 
Vörstetten fanden für die Vorstellung der 
eigenen Mannschaft keine passenden 
Worte und traten die Heimreise daher 
frustriert an. 
  
Samir Korjenic 
Bereichsleiter Sport   
  
Die nächsten Spiele   
Sonntag, 10.09.2017 
13:00 Uhr 
VfR Vörstetten 2 - SC Gutach-Bleibach 2 
15:00 Uhr 
VfR Vörstetten - SC Gutach-Bleibach   
 
Nach einem schönen und erfolgreichen 
Gumbiswinkel-Fescht wollen wir uns bei 
allen Helfern hinter den Theken und der 
Küche bedanken. Ein herzliches Danke-
schön auch an Karl Maier (Löwenwirt) für 
die leckerschmeckende Soße, Peter Jauch 
für das Zubereiten des Fleisches, Karl Froß 
als Küchenchef, Bruno Froß für das Instal-
lieren der Wasser- und Abwasseranschlüsse, 
Stefan Bürklin für den Transport der Bau-
stahlmatten, Familie Glanzmann für die Be-
reitstellung der Baustellengitter, Gärtnerei 
Sauter für das Ausleihen der Blumen, Ralf 
Leimenstoll für den Mais, Andreas Gerber für 
die Sonnenblumen, dem Auf- und Abbau-
team und bei unseren Werbepartnern. Dies 
waren Raiba Gundelfingen, Brauerei Gan-
ter, Elzacher Löwenbrauerei, Wohnbau Stu-
ckert, Nock-Hof Schupfholz, Sanel Catovic 
Fließen, J-Style und WG Bickensohl. Zuletzt 
natürlich auch ein herzliches Dankeschön 
an die Familien Petersen, Schätzle und 
Reinhold Gerber (der wie immer tatkräftig 
mitgeholfen hat) für die Bereitstellung ihrer 
Höfe und Erdulden des Festlärms.    

Der VfR Vörstetten    
 
Rückenfit Kurs für jedermann/ frau, 
leichte bis mittlere Anforderung 
In diesem Kurs werden gezielte Übun-
gen zur Stärkung der Rückenmuskulatur 
angewendet, um Problemen vorzubeu-
gen oder bereits bestehende Schmerzen 
zu lindern. Mit verschiedenen Entspan-
nungsmethoden wird die Stunde abge-
schlossen. 
Kurs Start: Mittwoch 13.09.2017 18:00-
19:00 Uhr, im VfR Heim Vörstetten 
�� 15 Mal/ 105€ 

Bodyforming Kurs für jedermann/ frau, 
mittlere Anforderung 
In diesem Kurs findet ein effektives Ganz-
körpertraining statt. Es verbessert: Kraft, 
Ausdauer, strafft die Muskulatur und die 
Körperhaltung. Diese Übungen werden 
mit dem eigenen Körpergewicht, mit 
Hanteln, Bändern oder dem Swing Stick 
ausgeführt. 
Kurs Start: Montag 18.09.2017 18:15-
19:15 Uhr, im VfR Heim Vörstetten 
14 Mal/ 98€ 
  
Linda Scherzinger (Sport-Fitnesskauf-
frau, Group-Fitnesstrainerin, Rückentrai-
nerin, Depp Work Basic Trainerin, Nordic 
Walking Instructor) unter Handynr. 0152 
02 417417 oder lindascherz@web.de 

 

Jugendabteilung des  
VFR VÖRSTETTEN E.V.  

Saisonauftakt 2017/2018 
Freitag, den 15. September 2017, 
17.00 Uhr 
Sportplatz / VfR-Gelände 
Liebe Sportfreunde, liebe Jugendspieler 
und Jugendspielerinnen, 
wir laden Sie herzlich zum traditionellen 
Saisonauftakt der Fußballjugendabtei-
lung des VfR Vörstetten am Freitag, den 
15.09.2017 für die G-, F-, E-, D-, C-, B- und 
A-Junioren sowie die D-Juniorinnen ein. 
Ab 17.00 Uhr präsentieren sich die Mann-
schaften und Trainer und stehen für Grup-
penfotos zur Verfügung. 
Für Getränke und Speisen ist wie üblich 
bestens gesorgt. Spieler und Spielerinnen 
erhalten eine Wertmarke für ein Getränk. 
Wir freuen uns auf eine schöne gemeinsa-
me Veranstaltung. 
Ihre VfR Jugendabteilung 
 
 

Seniorentreff 

Liebe Senioren, 
wir treffen uns planmäßig am Donners-
tag, 14. Sept. 2017, um 15:30 Uhr im Bistro 
„Laterne“ im Gewerbegebiet. 
Auf Euer Kommen freuen sich Christa und 
Helmut. 

   Café  
   Vörstetten  

Liebe Vörstetterinnen und Vörstetter,   

Die Sommerpause ist vorbei!   

Das Organisationsteam des Helferkreises 

Vörstetten möchte Sie herzlich   

am 11. September   

ins „Café Vörstetten“ einladen.     

Das Café findet von 15:30 – 17:30 Uhr in 

den Räumlichkeiten des evangelischen 

Gemeindehauses, Pfarrstraße 1, statt. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!   

Das Orgateam des Café-Treffs  
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Wir bieten ab September 2018 folgende Ausbildungs-

gänge an: 

  

  

 Verwaltungsfachangestellte/-r 

  

�� 3-jährige Ausbildung 

�� Verkürzung der Lehrzeit unter bestimmten Vorausset-

zungen möglich 

�� Berufsschulblockunterricht in Freiburg und Abschluss-

lehrgang-/Prüfung in Offenburg 

  

Nähere Informationen zur Ausbildung als 

Verwaltungsfachangestellte/-r erhalten Sie auch auf der 

Homepage des Regierungspräsidiums Freiburg www.rp-frei-

burg.de unter der Rubrik Ausbildung und auf unserer Home-

page unter www.denzlingen.de unter der Rubrik Rathaus, 

Stellenangebote. 

  

 Bachelorstudiengang „Public-Management“ 

  

�� Insgesamt 3,5-jährige Ausbildung 

6 Monate Einführungspraktikum bei der Gemeindever-

waltung 

17 Monate Grundstudium an der Hochschule Kehl 

14 Monate Praktikum in verschiedenen Behörden (auch 

im Ausland möglich) und 

Erstellung einer Bachelor-Arbeit 

5 Monate Vertiefungsstudium mit Staatsexamen an der 

Hochschule Kehl 

�� Ab dem 7. Monat Übernahme in ein Beamtenverhältnis 

auf Widerruf 

�� Fachhochschulreife ist Voraussetzung 

�� Zulassung zur Ausbildung durch die Hochschulen 

- gesondertes Bewerbungsverfahren – Bewerbungs-

schluss hierfür ist dort der 01.10.!  

�� (wenn Sie in den Regierungsbezirken Freiburg oder 

Karlsruhe wohnen, Bewerbung bei der Hochschule Kehl; 

wenn Sie in den Regierungsbezirken Tübingen oder 

Stuttgart wohnen, Bewerbung bei der Hochschule Lud-

wigsburg. Nähere Infos zum Bewerbungsverfahren un-

ter: www.hs-kehl.de) 

Sie sind an einer der beiden Ausbildungsstellen interessiert? 

Dann bewerben Sie sich schriftlich bis zum 31. Oktober 

2017  mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen beim Ge-

meindeverwaltungsverband Denzlingen-Vörstetten-Reute, 

Hauptstraße 110, 79211 Denzlingen oder per E-Mail an be-

werbung@denzlingen.de. 

Gemeindeverwaltungsverband Denzlingen - Vörstetten - Reute 

         

 

  

LUBW bittet Bevölkerung um Mithilfe bei der 
Bekämpfung der Beifuß-Ambrosie

Die LUBW bittet die Bevölkerung in Baden-Württemberg wie-
der um Meldungen von Beständen der Beifuß-Ambrosie – ein-
fach per Mail oder über die kostenlose App „Meine Umwelt“. Die 
Hauptblütezeit der hoch allergieauslösenden Pflanze hat nun be-
gonnen und reicht bis in den späten Herbst. Die Beifuß-Ambrosie 
ist am einfachsten zu erkennen, wenn sie blüht.
„In Süd- und Südost-Europa ist die Beifuß-Ambrosie schon weit 
verbreitet. Aufgrund des Klimawandels findet sie auch hierzu-
lande immer günstigere Bedingungen vor und besiedelt immer 
mehr Gebiete“, so Dr. Harald Gebhardt von der Ambrosia-Lan-
desmeldestelle der LUBW. Durch die Zunahme der Ambrosia-Be-
stände erwarten Allergologen einen Anstieg der Allergikerzahl 
im Land: Dabei gelten blühende Bestände im Siedlungsbereich 
als besonders problematisch, denn bei Kontakt mit der Beifuß-
Ambrosie können Heuschnupfen-Symptome auftreten. Zudem 
können Ambrosia-Allergiker Asthma entwickeln. Auch Men-
schen, die sonst nicht allergisch auf Pollen reagieren, können 
eine Allergie entwickeln. Spätestens während der Blütezeit 
muss daher eine Bekämpfung erfolgen, um die Samenbildung 
und damit eine weitere Ausbreitung der aus Nordamerika ein-
gewanderten Pflanze einzudämmen. Die negativen Auswirkun-
gen der Beifuß-Ambrosie sind jedoch auch nicht ausschließlich 
gesundheitlicher Art. Sie kann als Konkurrenzpflanze auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen zu hohen Ertragsverlusten 
führen. Besonders konkurrenzkräftig ist sie in Kulturen, die im 
Frühjahr ausgesät werden, wie Mais, Sonnenblumen, Lupinen, 
Erbsen, Ackerbohnen, Soja, Gemüsekulturen, Zuckerrüben und 
Hafer. Die LUBW appelliert an die Bevölkerung, dabei mitzuhel-
fen, um die weitere Ausbreitung der Pflanze einzudämmen. Die 
jährliche Meldung der Bestände hilft den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der LUBW, das aktuelle Verbreitungsgebiet zu be-
stimmen und den unteren Verwaltungsbehörden in Kommunen 
und Landkreisen entsprechende Hinweise für die Bekämpfung 
zu geben. Das Auftreten des Gewächses sollte deshalb der LUBW 
gemeldet werden. Da die Beifuß-Ambrosie oft mit anderen Pflan-
zen verwechselt wird, ist die Übermittlung eines Fotos wichtig. 
Darüber hinaus benötigt die LUBW Angaben zu Größe und An-
zahl der Pflanzen sowie genaue Fundortangaben. Die Merkmale 
der Pflanze und ein Meldeformular sind auf der LUBW-Webseite 
„Bestände melden“ zu finden.
Bestände können an die LUBW entweder per E-Mail unter der 
Mail-Adresse Ambrosia@lubw.bwl.de oder mithilfe der kostenlo-
sen „Meine Umwelt“-App direkt von vor Ort gemeldet werden. 
Informationen finden Sie auf der Webseite: https://www.umwelt-
bw.de/meine-umwelt . 
Mit dem Smartphone oder Tablet kann das Vorkommen fotogra-
fiert, das Foto hochgeladen und mit Angaben zum Standort an 
die LUBW gemeldet werden. Die „Meine Umwelt-App“ kann gra-
tis für die Betriebssysteme Android bei Google Play, iOS im Apple 
Store und für Windows Phone 8 im Windows Phone Store herun-
tergeladen werden. Weitere Informationen und Flyer stehen auf 
folgenden Webseiten zur Verfügung: LUBW: Karte „Nachweis für 
Ambrosia artemisiifolia in Baden-Württemberg 

Ende des redaktionellen Teils
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Unsere beliebteste Aktion 
ist wieder da!

Die Ferien sind vorbei und das 
Geschäftsleben kommt wieder 
in Fahrt. Starten Sie mit neuem 
Schwung in den Herbst! 
Rabattierte Anzeigen im „Blättle“ 
bringen Ihren geschäftlichen 
Erfolg auf Touren. 

Unsere Aktion gilt vom 4.9. - 29.10.17 in den 
Kalenderwochen 36  37  38  39  40  41  42 & 43.
Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle Preisliste 
Nr. 18 (Stand: Januar 2017). 

*Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, 
fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Eben-
falls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind aus-
geschlossen. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchentliche Er-
scheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige Erscheinungsweise) sein und in 
sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden 
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. 
Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig.

6 Anzeigen schalten

4 Anzeigen bezahlen*





Restaurant Hirschen/Filou in Reute 
sucht auf 450,-Euro-Basis einen 

Rentner/Gärtner mit handwerkl. Fähigkeiten
der unsere Gartenanlage in Ordnung hält. 

Rufen Sie mich an M. Faber, Tel. 07641-1312 ab 11:00Uhr 

Zuverl. Prospektverteiler/in
(Jugendliche ab 13 Jahre) für die Verteilung fertig zusammengestellter

Prospektsets in Vörstetten gesucht.

Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr
Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

Ein herzliches Dankeschön  
sagen wir auf  diesem Wege allen, die uns anlässlich unserer 

Diamantenen Hochzeit
mit zahlreichen Glückwünschen, Blumen und Geschenken eine große
Freude bereitet haben. Ein besonderer Dank gilt Herrn Bürgermeister

Brügner für die Überbringung der Glückwünsche für Gemeinde, 
Herrn Pfarrer Martin Haßler für die Gestaltung unseres 

Dankgottesdienstes, dem Posaunenchor unter der Leitung von 
Wolfgang Eilers für die musikalische Umrahmung, Sabine Zwissler 
für die einfühlsame Liedinterpretation und Frau Ursula Hettich für 

den Kirchendienst. Ein weiteres Dankeschön geht an das 
Team der Laterne in Vörstetten für die tolle Bewirtung mit Speisen 

und Getränken an diesem besonderen Tag.  

Christian und Barbara Winkler 



......... Sie lieben Badische Küche
ohne schnickschnack frisch und lecker?

Dann sind Sie bei uns richtig. Außerdem täglich Leber, Sulz, 
knusprige Schinkenhäxle und vieles mehr.

„Reiterstüble“ Gundelfingen
Im Reiterhof, Vörstetter Str. 48, Tel. 0761 / 59 50 245

Täglich ab 15 Uhr, So. ab 11 Uhr, Di. Ruhetag

Verstopfte Rohre 
in Küche, Bad, WC, Keller 

privat oder Gewerbe?

Schirmeier Notdienst Tag und Nacht 
Tel. 07 61 / 8 70 68 53,  mobil: 0174 - 3 34 74 85

Suche Mostobst  
Bitte alles anbieten. Wir lesen auch gerne selber auf und zahlen
über den Marktpreis. Als Baumwart hafte ich gerne auch für
Ihre Streuobstwiese. Tel. 07661/1602 oder 0179/4769757 


